
ger, Verantwortung der Jugend, Ord
nung und Sicherheit, sozialistische 
Lebensweise, sozialistische Disziplin, 
Nachbetreuung und Wiedereingliede
rung, Ursachen und Bedingungen für 
Kriminalität und andere Rechtsver
letzungen.
3. Welche Rechtsgebiete und welche 
wesentlichen Bestimmungen des ma
teriellen Rechts wurden behandelt?
4. Teilnehmerzahl und Teilnehmer
kreis
(Soziale Zusammensetzung, Anteil 
der Frauen und Jugendlichen).
5. Bereich
Betrieb, LPG, sonstige Genossen
schaften, Institution, Territorium, ge
sellschaftliche Einrichtung.
6. Methoden
Verfahren vor erweiterter/organisier- 
ter Öffentlichkeit, Verfahrensauswer
tung, Vortrag/Aussprache, Pressear- 
tikel/Pressegespräch, Gerichtskritik, 
Hinweisschreiben/Empfehlung, Re
chenschaftsbericht an Volksvertre
tung, Rechenschaftsbericht an FDGB- 
Vorstand, Ehe- und Familienbera
tung.
7. Kurze Einschätzung des konkre
ten Ergebnisses der Öffentlichkeits
arbeit.
Die Angaben werden im Vordruck 
durch Unterstreichung der zutreffen
den Merkmale und stichwortartige 
Notizen erfaßt. Die Informationsstelle 
des Kreisgerichts, der Sachbearbeiter 
des Staatlichen Notariats und die In
formations- und Dokumentations
stelle des Bezirksgerichts übertragen 
diese Angaben auf ein dem Inhalt 
des Vordrucks entsprechendes For
mular. Ein Exemplar des Formulars 
wird dem Bezirksgericht übersandt, 
das zweite bleibt beim Kreisgericht 
bzw. Staatlichen Notariat.
Mit Hilfe dieses Materials ist es mög
lich, die Öffentlichkeitsarbeit in den 
Kreisen gemeinsam zu planen, zu 
koordinieren und auszuwerten. Das 
Bezirksgericht verfügt hierdurch über 
eine rationelle Methode zur Einschät
zung der Öffentlichkeitsarbeit und 
kann auf dieser Grundlage die 
Schwerpunkte für die weitere Arbeit 
auf diesem Gebiet festlegen. Außer
dem stellt es allen Kreisgerichten und 
Staatlichen Notariaten aus dem zu
sammengefaßten Material ausge
wählte Informationen zur Verfü
gung.
Die über einen Zeitraum von drei 
Quartalen gesammelten Erfahrungen 
überzeugen von der Zweckmäßigkeit 
dieser Methode. Durch die Vergleich
barkeit der Ergebnisse der Öffentlich
keitsarbeit hat sich bei den Kreisge
richten und Notariaten eine Atmo
sphäre des Wetteiferns entwickelt. 
Inhalt und Umfang der Öffentlich
keitsarbeit werden regelmäßig in 
Richterdienstbesprechungen einge- 
geschätzt; zu ihrer Verbesserung wer
den dann konkrete Festlegungen ge
troffen.
Eine Einschätzung mehrerer Kreisge
richte ergab z. B., daß die Rechtser
läuterung auf den Gebieten des Un
terhaltsrechts sowie der Rechte beim 
Einzelhandelskauf und bei Dienstlei
stungen noch nicht den Bedürfnissen

der Werktätigen entspricht. Darauf
hin wurden entsprechende Themen 
für die Rechtserläuterung ausgearbei
tet. Das Kreisgericht Glauchau stellte 
nach einer Einschätzung seiner Zu
sammenarbeit mit den Arbeiterkol
lektiven eine ständige Verbindung 
mit den Werktätigen des IFA-Karos- 
seriewerkes her und führt dort jetzt 
regelmäßig rechtspropagandistische 
Veranstaltungen durch. In diesem 
Sinne entwickelten viele Gerichte an
läßlich des 25. Jahrestages der Grün
dung der DDR neue Initiativen: In 
verstärktem Maße finden Ausspra
chen mit Arbeitskollektiven und Bri
gaden in den Betrieben statt, und die 
Richter unterstützen den Kampf der 
Werktätigen um den Ehrentitel „Be
reich der vorbildlichen Ordnung und 
Sicherheit“.
Aus der Einschätzung der Öffentlich
keitsarbeit im Bezirk ergibt sich, daß 
die Anzahl der Verfahren vor erwei
terter bzw. organisierter Öffentlich
keit, der Verfahrensauswertungen so
wie der Vorträge und Aussprachen, 
vor allem mit Arbeitern in den Betrie
ben, gewachsen ist. Mit dem Schwer
punkt „Schutz des sozialistischen 
Eigentums und der Volkswirtschaft“ 
befaßten sich im I. Quartal 1974 mehr 
als 25 Prozent aller Maßnahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit. Sie beschränk
ten sich nicht auf das Strafrecht, son
dern erstreckten sich auch auf das 
Zivil- und das Arbeitsrecht. Für die 
Wirksamkeit der Öffentlichkeitsarbeit 
sei folgendes Beispiel angeführt:
Das Kreisgericht Karl-Marx-Stadt 
(Stadtbezirk Mitte-Nord) führte ein 
Verfahren gegen sieben beim Dienst
leistungskombinat beschäftigte Ge
bäudereiniger vor organisierter 
Öffentlichkeit durch. Die Angeklagten 
hatten vor allem in Warenhäusern 
Diebstähle zum Nachteil sozialisti
schen Eigentums begangen. Nach der 
Verurteilung wurde das Verfahren 
in beiden Centrum-Warenhäusern 
und im Dienstleistungskombinat aus
gewertet. Im Ergebnis dieser Aus
sprachen legten die staatlichen Leiter 
konkrete Maßnahmen fest, um künf
tig Straftaten zu verhindern. Die 
Maßnahmen betrafen in den Waren
häusern :
— die Führung von Warenbestands

büchern mit täglicher Kontrolle,
— die Sofortmeldung beim Fehlen 

von Gegenständen,

— die gründlichere Kontrolle von Be
schäftigten anderer Betriebe, die 
im Warenhaus tätig sind,

— die Erhöhung der Wachsamkeit 
des Verkaufspersonals und die 
Einführung geeigneter Methoden, 
um Kundendiebstählen vorzubeu
gen bzw. um diese rechtzeitig zu 
erkennen.

Diese Maßnahmen wurden zugleich 
als Kriterien für den Kampf um den 
Titel „Brigade der vorbildlichen Ord
nung und Sicherheit“ festgelegt.
Die Leitung des Dienstleistungskom
binats beschäftigte sich mit der Frage, 
wie die Arbeitszeit der Gebäudereini
ger voll ausgeschöpft und die Ur
sachen für Qualitätsbeanstandungen 
beseitigt werden können. In eini
gen Fällen soll von Maßnahmen der 
disziplinarischen und materiellen 
Verantwortlichkeit Gebrauch gemacht 
werden. Arbeitsorganisatorisch wurde 
gesichert, daß sich Gebäudereiniger 
nicht mehr unkontrolliert in solchen 
Objekten wie den Centrum-Waren
häusern aufhalten können.
Dem Schutz der staatlichen und 
öffentlichen Ordnung dienten 17 Pro
zent aller Maßnahmen der Öffentlich
keitsarbeit im I. Quartal 1974, wobei 
ein großer Teil der Veranstaltungen 
mit Jugendlichen durchgeführt wurde. 
So berichtete das Kreisgericht Hohen- 
stein-Emstthal, daß nach einer Ver
fahrensauswertung im VEB Robotron 
der Leiter eine Anweisung über Si- 
cherheits- und Kontrollmaßnahmen 
erließ und daß in den Arbeitskollek
tiven seitdem Auseinandersetzungen 
stattfinden, wenn Arbeitspflicht- 
Verletzungen festgestellt werden. Ein 
Vortrag, den ein Richter dieses Ge
richts vor Lehrern gehalten hatte, 
fand so reges Interesse, daß die For
derung erhoben wurde, in das 
Weiterbildungsprogramm der Päd
agogen sollten künftig auch Grund
fragen des sozialistischen Rechts auf
genommen werden.
Diese nur beispielhaft genannten Er
gebnisse verdeutlichen, daß in der 
Öffentlichkeitsarbeit ohne großen 
Aufwand ein erheblicher Aufschwung 
erreicht werden kann, wenn diese 
wichtige Aufgabe stets im Blickpunkt 
der Leitungstätigkeit des Bezirks
gerichts steht.
Dr. HORST HANSCHMANN, Leiter der 
Informations- und Dokumentationsstelle 
des Bezirksgerichts Karl-Marx-Stadt

Für eine systematische Rechtsausbildung 
der Studenten an nichtjuristischen Sektionen 
der Universitäten und Hochschulen!

Die Verwirklichung des sozialisti
schen Rechts erfordert u. a. eine sy
stematische und differenzierte Ver
mittlung von Rechtskenntnissen. So 
ist es z. B. dringend notwendig, die 
Rechtserziehung der Studenten an 
den Hoch- und Fachschulen im Rah
men des marxistisch-leninistischen 
Grundlagenstudiums bedeutend zu 
verstärken, denn diese Studenten 
werden eines Tages Staats- und Wirt

schaftsfunktionäre sein, von denen 
erwartet wird, daß sie konsequent 
die sozialistische Gesetzlichkeit ein- 
halten.
Bei verschiedenen Fachrichtungen der 
nichtjuristischen Sektionen der Uni
versitäten und Hochschulen, insbeson
dere bei ökonomischen Fachrichtun
gen, sieht der Lehrplan bereits eine 
Grundausbildung auf dem Gebiet des 
sozialistischen Rechts vor. So wird
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